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Auszug 
 
 
 
§ 48 
 
Löschung, Anonymisierung, Sperrung und Berichtigung 
 
 
(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten von Gefangenen und 

ihnen zugeordneten Dritten sind fünf Jahre nach der Entlassung oder Verlegung 
der Gefangenen in eine andere Justizvollzugsanstalt zu löschen oder so zu 
anonymisieren, dass die Daten nicht mehr einer bestimmten oder bestimmba-
ren Person zugeordnet werden können. Hiervon können bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenpersonalakte Angaben über Familienna-
me, Vorname, Geburtsname, Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und Austrittsda-
tum, die nach Verlegung zuständige Justizvollzugsanstalt sowie aktenbezogene 
Vermerke ausgenommen werden, die für das Auffinden und die weitere Ver-
wendung der Gefangenenpersonalakte erforderlich sind. In Dateien gespeicher-
te personenbezogene Daten von Dritten ohne Bezug zu Gefangenen sind drei 
Jahre nach ihrer Erhebung zu löschen oder nach Satz 1 zu anonymisieren. 

 
(2) Video-Aufzeichnungen und mittels RFID-Technik erhobene personenbezogene 

Daten sind vier Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen, sofern nicht ihre fort-
dauernde Speicherung oder Aufbewahrung im Einzelfall zur Aufklärung oder 
Verfolgung der dokumentierten Vorkommnisse erforderlich ist. Sie sind unver-
züglich zu löschen, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffe-
nen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 

 
(3) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ablauf von fünf Jahren seit der 

Entlassung der Gefangenen nur übermittelt oder genutzt werden, soweit dies 
 

1. zur Verfolgung von Straftaten, 
2. für die Durchführung von Evaluations- oder Forschungsvorhaben, 
3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, 
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zu-

sammenhang mit dem Vollzug einer Freiheitsentziehung oder 
5. zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit einer Justizvollzugsanstalt 
 
erforderlich ist. Diese Verwendungsbeschränkungen enden, wenn Gefangene 
erneut aufgenommen werden oder die Betroffenen eingewilligt haben. 
 

(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 3 gesperrten Daten dürfen 
folgende Fristen nicht überschritten werden: 

 



1. bei Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Krankenblättern 20 
Jahre, 

2. bei Gefangenenbüchern 30 Jahre. 
 
Dies gilt nicht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 
die Aufbewahrung für die in Absatz 3 Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erfor-
derlich ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmä-
ßigen Weglegung folgenden Kalenderjahr. 
 

(5) Vor der Löschung von Daten oder der Vernichtung von Akten sind diese nach 
§ 3 des Landesarchivgesetzes dem Landesarchiv zur Übernahme anzubieten. 

 
(6) Für die Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten gelten 

im Übrigen die §§ 22 bis 24 LDSG entsprechend. 


